
Verkehrsgewerkschaft GDBA - gültig ab Januar 2009 

Leistungen unserer Freizeit-Gruppenunfallversicheru ng 

Für Mitglieder , die der Verkehrsgewerkschaft GDBA mindestens drei Monate angehören, 
werden nach Maßgabe eines Gruppen-Unfallversicherungsvertrages und der Allgemeinen 
Unfallversicherungsbedingungen folgende Leistungen bei Freizeitunfällen gewährt: 

 Todes fa l len tschäd igung 

� 200facher  Monatsbeitrag 

 Inva l id i tä tsen tschäd igung 

� 500facher  Monatsbeitrag, 
mindestens 1.300,00 € 
bei Ganzinvalidität; 
bei Teilinvalidität dem Grad der 
Invalidität entsprechend. 

Für Rentner und Pensionäre ist eine Invaliditätsentschädigung mit-
versichert, wenn sie in einem Arbeitsverhältnis stehen und Vollbei-
träge entrichten. 

 Un fa l l k rankenhausge ld  

� Höchstbetrag 
30facher  Monatsbeitrag, 
höchstens 60,00 € pro Tag der 
stationären Behandlung. 

 Be isp ie le  (Be i t ragsgruppe 03)  

Monatsbeitrag = 16,60 € 
Krankenhausaufenthalt = 20 Tage 
Entschädigung 
(30facher Monatsbeitrag x 16,60 €) = 498,00 € Höchstbetrag!  

Monatsbeitrag = 16,60 € 
Krankenhausaufenthalt = 3 Tage 
Entschädigung (3 „Tage“ x 60,00 €) = 180,00 € Höchstbetrag!  

 Der Krankenhausaufenthalt muss mindestens 48 Stunden  betragen. 
 Der Aufnahme- und Entlassungstag im Krankenhaus werden als zwei Kalendertage gerechnet! 

Die Versicherungsleistungen müssen zeitnah nach dem Freizeitunfall bei der zuständigen 
Geschäftsstelle der Verkehrsgewerkschaft GDBA beantragt werden. Der Versicherungs-
ausweis mit weiteren Informationen und die Unfallmeldung sind im GDBA-Intranet unter 
„Service/Unsere Leistungen/Freizeit-Unfall“ zum Download eingestellt! 


